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WELCHE KOMPETENZEN HAT EIN ERBENVERTETER? BUNDESGERICHT, URTEIL VOM 25. APRIL 2017, 5A_554/2016 Oliver Arter | Daisy Vacher



Vom Zeitpunkt, in welchem ein Erblasser verstirbt, bis zur definitiven Erbteilung können, gerade wenn Streitigkeiten zwischen den Erben bestehen, mehrere Jahre vergehen. Wenn sich die Erben in dieser Zeit nicht auf die notwendigen Verwaltungshandlungen bezüglich der Erbschaft einigen können, und vorgängig auch kein Willensvollstrecker ernannt wurde, wird oftmals durch die zuständige Behörde auf Antrag eines Erben ein Erbenvertreter ernannt. Welche Kompetenzen kommen einem Erbenvertreter zu? Anhand eines neuen Urteils des schweizerischen Bundesgerichts werden nachfolgend die Grundlagen der Erbenvertretung dargestellt und aufgezeigt, was der Erbenvertreter darf und was nicht.



I.



Entscheid des Bundesgerichts



A. Sachverhalt A. Im Jahre 1998 starb D. Seine Erben waren die Ehefrau sowie die beiden Kinder A. und C. Mit Erbteilungsvertrag vom 11. November 1998 schied die Ehefrau aus der Erbengemeinschaft aus, die von den anderen beiden Erben fortgesetzt wurde. Zum ungeteilten Nachlass gehören zwei Mehrfamilienhäuser. Über die Verwaltung der Liegenschaft konnten sich die Erben ab 2003 nicht mehr verständigen. Auf Gesuch ernannte das Bezirksgericht W. eine erste Erbenvertreterin und nach deren Kündigung eine zweite Erbenvertreterin, die im Februar 2014 kündigte. Am 5. Mai 2014 schlossen die beiden Erben mit der B.GmbH einen Verwaltungsvertrag. Das Bezirksgericht bestellte die B.GmbH als Erbenvertreterin mit dem Auftrag, die Liegenschaft mit Wirkung ab dem 15. Mai 2014 im Sinne des Verwaltungsvertrags vom 5. Mai 2014 zu verwalten. B. Zur Erfüllung ihres Auftrags verfügt die Erbenvertreterin über eine Kompetenzsumme von Fr. 2'000. pro Fall. Mit Schreiben vom 15. Dezember 2015 ersuchte sie das Bezirksgericht W., die Kompetenzsumme aufzuheben und ihr die Befugnis zu erteilen, sämtliche werterhaltenden Reparaturen sowie den Ersatz von Geräten, Armaturen und Einrichtungen ohne Einverständnis der Erben in Auftrag zu geben. Die Erben nahmen zum Gesuch Stellung. Das Bezirksgericht hob die Kompetenzsumme von Fr. 2'000. auf und stellte fest, dass die Erbenvertreterin im Rahmen der ordentlichen Verwaltung, die den laufenden Betrieb, Unterhalt und Reparatur zur Werterhaltung der Liegenschaft beinhaltet, keine Zustimmung der Erben einholen muss. Das von A. dagegen eingelegte Rechtsmittel wies das Kantonsgericht Schwyz ab, soweit darauf einzutreten war.
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C.a. Mit Eingabe vom 22. Juli 2016 stellt A. dem Bundesgericht die Anträge, es sei der kantonsgerichtliche Beschluss aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz, eventualiter an die erste Instanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen, und es sei festzustellen, dass die Verfügung des Bezirksgerichts vom 9. März 2016 ungültig ist.



B. Erwägungen 3. Mit Bezug auf die Aufhebung der Kompetenzsumme erblickt der Beschwerdeführer Willkür zur Hauptsache darin, dass die kantonalen Gerichte die parteiautonome Kompetenzen-Regelung für die Erbenvertretung im Verwaltungsvertrag vom 5. Mai 2014 und damit das Prinzip der Vertragstreue missachtet und ihn seiner letzten privatrechtlichen Regelung und Kontrollmöglichkeit im Rahmen seiner Eigentümerstellung beraubt hätten. 3.1. Nach Art. 602 Abs. 3 ZGB kann die zuständige Behörde auf Begehren eines Miterben für die Erbengemeinschaft bis zur Teilung eine Vertretung bestellen. Die Vertretung kann für bestimmte einzelne Handlungen bestellt werden, über die sich die Erben nicht zu einigen vermögen. Die Behörde kann dem Vertreter aber auch einen generellen Auftrag erteilen und ihm die ganze Verwaltung der Erbschaft anvertrauen, in welchem Fall sich seine Rechtsstellung derjenigen des amtlichen Erbschaftsverwalters angleicht. Der Erbenvertreter ist im Rahmen seines Auftrags gesetzlicher Vertreter der Erbengemeinschaft, die er ohne ihre Zustimmung oder nachträgliche Genehmigung berechtigen und verpflichten kann. Er schliesst im ihm übertragenen Tätigkeitsbereich eigenes Handeln der Erben für den Nachlass aus. 3.2. Laut Ernennungsakt des Bezirksgerichts vom 9. Mai 2014 ist die Erbenvertreterin beauftragt, die zum Nachlass gehörende Liegenschaft im Sinne des Verwaltungsvertrags vom 5. Mai 2014 zu verwalten. Es trifft damit zu, dass für die Aufgaben und Befugnisse der Erbenvertretung auf eine Vereinbarung verwiesen wird, die die Beschwerdegegnerin 1 und die beiden Erben vor der behördlichen Bestellung und Beauftragung der Beschwerdegegnerin 1 als Erbenvertreterin geschlossen haben. Der Verwaltungsvertrag ist damit integrierender Bestandteil der behördlichen Verfügung geworden. Mit ihrer Übernahme in den Ernennungsakt zwecks näherer Umschreibung des behördlichen Auftrags an die Erbenvertreterin hat die Parteivereinbarung ihren Vertragscharakter verloren und ist Teil der behördlichen Anordnung geworden. In der Lehre ist denn auch anerkannt, dass der Erbenvertreter in seinem Aufgabenbereich an Beschlüsse der Erben, selbst wenn sie einstimmig gefällt worden sind, kraft seiner Stellung nicht gebunden ist. Seine Aufgaben ergeben sich aus dem anlässlich seiner Ernennung durch die zuständige Behörde Vorgesehenen. Aus einem Vertrag oder einer Willensübereinstimmung mit seiner Miterbin kann der Beschwerdeführer somit unter Willkürgesichtspunkten nichts ableiten. 3.3. Anordnungen betreffend Erbenvertretung gehören zur freiwilligen Gerichtsbarkeit. Im Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit getroffene Entscheidungen erwachsen nicht in materielle Rechtskraft, so dass auf sie zurückgekommen werden kann. Entgegen der Darstellung des Beschwerdeführers ist es deshalb nicht willkürlich, dass sich die kantonalen Gerichte als befugt erachtet haben, ihre Umschreibung der Aufgaben und Befugnisse der von ihnen eingesetzten Erbenvertreterin nachträglich anzupassen oder abzuändern. Der Beschwerdeführer bestreitet nicht, dass die Feststellung des Bezirksgerichts, die Kompetenzsumme von Fr. 2'000.-- pro Fall werde bei werterhaltenden Reparaturarbeiten erfahrungsgemäss schnell überschritten, zutrifft. Es erscheint deshalb in Anbetracht der Sachlage nicht als willkürlich, dass die kantonalen Gerichte die beschränkte Kompetenzsumme im eng umschriebenen Bereich der ordentlichen Liegenschaftsverwaltung aufgehoben haben.
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3.4. Schliesslich rügt der Beschwerdeführer die Aufhebung der Kompetenzsumme als unverhältnismässig. Sie schränke seine privatrechtliche Autonomie und seine Kontrollrechte als Gesamteigentümer der Liegenschaft ein und wirke sich zugunsten der Beschwerdegegnerin 1 und der Beschwerdegegnerin 2 aus, die ohnehin grundsätzlich mit den Handlungen der Beschwerdegegnerin 1 als Erbenvertreterin einverstanden sei. Wie mit diesen und weiteren Vorbringen Willkür belegt werden könnte, ist nicht nachvollziehbar. Die Aufhebung der unstreitig geringfügigen Kompetenzsumme bewirkt, dass die Erbenvertreterin die ordentliche Verwaltung der Liegenschaft einfacher und zweckmässiger wahrnehmen kann und insbesondere nicht wegen jeder Kleinigkeit die Zustimmung der Erben einholen muss und dadurch von den Erben gegängelt werden kann. Was die Interessenlage angeht, ist daran zu erinnern, dass der Erbenvertreter für die Erbengemeinschaft bestellt wird und nicht als Vertreter und im Interesse eines einzelnen Erben. Für die Regelung rein interner Zwistigkeiten ist die Erbenvertretung nicht geeignet und auch nicht vorgesehen, doch kann sie dafür sorgen, dass die Erbschaft im Interesse aller Erben verwaltet wird und Eigenmächtigkeiten einzelner Erben unterbunden werden. Kontrollrechte des Beschwerdeführers bleiben insoweit gewährleistet, als die Erbenvertreterin den Erben periodisch über ihre Tätigkeit Bericht zu erstatten hat. Jeder Erbe ist zudem gegenüber Handlungen der Erbenvertreterin zur Beschwerde an die Aufsichtsbehörde legitimiert. 3.5. Aus den dargelegten Gründen hält der angefochtene Beschluss der Willkürprüfung stand.



II. Grundlagen der Erbenvertretung A. Wie entsteht eine Erbengemeinschaft? Von Gesetzes wegen erwerben sämtliche Erben mit dem Tod des Erblassers die Erbschaft als Ganzes. Der Erbgang bewirkt, dass bis zur Erbteilung eine Gemeinschaft aller Rechte und Pflichten entsteht. Dabei gehen grundsätzlich alle Forderungen und Rechte, das Eigentum, der Besitz und die beschränkten dinglichen Rechte des Erblassers auf die Erben über. Gleiches gilt für die Schulden des Erblassers. Die Erben werden Gesamteigentümer aller Erbschaftsgegenstände. Sie verfügen – unter Vorbehalt vertraglicher oder gesetzlicher Vertretungs- und Verwaltungsbefugnisse – über die Rechte der Erbschaft nur gemeinsam.



B. Worin besteht der Zweck einer Erbengemeinschaft? Der Zweck der Erbengemeinschaft besteht ausschliesslich in ihrer eigenen Auflösung infolge Durchführung der Erbteilung. Erbengemeinschaften zu liquidieren ist nicht immer einfach, gerade wenn sich die Erben nicht einig sind. Aus diesem Grund kommt es öfters vor, dass Erbengemeinschaften über mehrere Jahre bestehen bleiben.



C. Ist die Erbengemeinschaft Steuersubjekt? Nein, Erbengemeinschaften sind grundsätzlich selber nicht Steuersubjekt. Einkommen und Vermögen der Erbengemeinschaft werden steuerlich direkt den einzelnen Erben im Umfang ihrer
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Erbquote zugerechnet. Da die Erbengemeinschaft kein Steuersubjekt darstellt, hat jeder Erbe in seiner eigenen Steuererklärung ab dem Todestag des Erblassers sein anteiliges Einkommen und Vermögen an der Erbengemeinschaft zu versteuern, dies selbst dann wenn die Erbengemeinschaft noch ungeteilt ist und der einzelne Erbe aus dieser noch keine Vermögenswerte erhalten hat. Das anteilige bewegliche Nachlassvermögen (beispielsweise Bank- oder Postkonti, Wertschriften, Schmuck, Mobiliar) ist von jedem Erben an seinem Wohnsitz zu versteuern. Das anteilige unbewegliche Nachlassvermögen (Grundstücke) ist dagegen am Lageort zu versteuern.



Photo: Shutterstock/Lukas Gojda



D. Wer vertritt die Erbengemeinschaft? Erbengemeinschaften verfügen über kein Organ, welches sie vertreten könnte. Als sogenannte Gemeinschaften zur gesamten Hand ist zwischen den Erben gemeinsames und einstimmiges Handeln für sämtliche Verwaltungs-, Verfügungs- und Vertretungshandlungen erforderlich. Der Vorteil des Gesamthandprinzips besteht darin, dass die Rechte jedes einzelnen Mitglieds umfassend gewahrt werden – ohne Mitwirkung jedes einzelnen Erben verändert sich die Erbengemeinschaft nicht. Was aber, wenn sich die Erben nicht einigen können? Beschlüsse können nicht gefasst werden und es besteht die Gefahr, dass die Erbengemeinschaft handlungsunfähig wird. Das Gesetz sieht deshalb vor, dass in solchen Fällen durch die zuständige Behörde auf Begehren eines Miterben ein Organ ernannt wird, welches die Erbengemeinschaft nach aussen vertreten kann und die Handlungsfähigkeit der Erbengemeinschaft wieder hergestellt wird. Dieses Organ ist der
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Erbenvertreter.



E. Unter welchen Voraussetzungen kann ein Erbenvertreter ernannt werden? Dies trifft nicht zu – geregelt werden sollen auch die Aufsichtsmittel, welche der Stiftungsaufsicht zur Verfügung stehen. Dass im Bereich der repressiven Aufsichtsmittel bislang eine klare gesetzliche Grundlage fehlt, wurde komplett ausser Acht gelassen. Gerade die jüngere Rechtsprechung deutet denn auch bereits an, dass dies nicht unproblematisch ist. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung steht der Behörde, welche über die Bestellung eines Erbenvertreters entscheidet, ein weiter Ermessenspielraum zu. Für die Bestellung eines Erbenvertreters müssen wichtige Gründe vorliegen. Diese wichtigen Gründe sind insbesondere gegeben,   



wenn die Erben oder einzelne von ihnen abwesend oder zur Besorgung der Verwaltung unfähig sind; wenn unter ihnen über eine zu treffende Massnahme Meinungsverschiedenheiten bestehen, so dass ein einstimmiger Beschluss über die Verwaltung der Erbschaft nicht möglich ist; ferner wenn es gilt, die Gemeinschaft vor den Handlungen eines einzelnen Erben zu schützen.



F. Wer kann als Erbenvertreter bestellt werden? Als Erbenvertreter bestellt werden kann jede handlungsfähige natürliche oder juristische Person. Erbenvertreter dürfen aber nicht in Interessenkollisionen stehen. Deshalb können Miterben nur als Erbenvertreter bestellt werden, wenn die Zustimmung sämtlicher Miterben vorliegt. Bei der Ernennung des Erbenvertreters berücksichtigt die zuständige Behörde Umfang und Bedeutung der künftigen Aufgaben. Sowohl derjenige, welcher den Antrag stellt einen Erbenvertreter zu ernennen, als auch die Miterben können der Behörde Vorschläge unterbreiten, wer als Erbenvertreter zu ernennen sei. Die zuständige Behörde ist an diese Vorschläge aber nicht gebunden.



G. Hat der Erbenvertreter persönlich zu handeln? Ja, der Erbenvertreter ist grundsätzlich verpflichtet seine Tätigkeit persönlich zu erfüllen. Allerdings ist der Beizug von Hilfspersonen gestattet.



H. Wessen Interessen vertritt der Erbenvertreter? Der Erbenvertreter handelt unabhängig vom Willen oder den Interessen einzelner oder der Mehrheit der Erben. Dabei hat der Erbenvertreter einzig die Interessen der Erbengemeinschaft insgesamt, und nicht diejenigen einzelner oder der Mehrheit der Erben zu wahren. In interne Auseinandersetzungen unter den Miterben darf sich der Erbenvertreter nicht einmischen. Allerdings ist der Erbenvertreter verpflichtet Ansprüche des Nachlasses gegen einzelne Miterben geltend zu machen.
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I.



Welche Arten der Erbenvertretung gibt es?



Es werden zwei Arten Generalerbenvertreter.



von



Erbenvertretern



unterschieden:



der



Spezial-



und



der



Der Spezialerbenvertreter wird für bestimmte einzelne Handlungen bestellt, über welche sich die Erben nicht einigen können (beispielsweise der Verkauf eines Nachlassaktivums oder die Führung eines Prozesses). Dem Generalerbenvertreter wird die Verwaltung der gesamten Erbschaft anvertraut. Sowohl der Spezial- als auch der Generalerbenvertreter ist im Rahmen seines Auftrags gesetzlicher Vertreter der Erbengemeinschaft, welche er ohne ihre Zustimmung oder nachträgliche Genehmigung berechtigen und verpflichten kann. Deshalb schliesst die Ernennung eines Erbenvertreters im dem diesem übertragenen Tätigkeitsbereich eigenes Handeln der Erben für den Nachlass aus.
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J. Welche Aufgaben und Befugnisse hat der Generalerbenvertreter? Der genaue Umfang der Aufgaben und Befugnisse des Generalerbenvertreters ergeben sich primär aus der Verfügung der zuständigen Behörde. Die Aufgaben eines Generalerbenvertreters bestehen üblicherweise in der Verwaltung der gesamten Erbschaft, insbesondere:
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der Besorgung der laufenden Geschäfte, der Erhaltung und vorsichtigen Mehrung des Nachlasses, der Bezahlung der Erbschaftsschulden, der Ausrichtung der Vermächtnisse und der Vorbereitung der Erbteilung, nicht aber deren Durchführung, der Erledigung der steuerlichen Angelegenheiten der Erbschaft, der Erhebung von Ansprüchen der Erbschaft gegen einzelne Erben.



K. Ist der Generalerbenvertreter befugt Nachlassgegenstände zu veräussern? Ja, hierzu ist der Generalerbenvertreter befugt, allerdings nur im Rahmen seiner Aufgaben. Die Veräusserung von Nachlassgegenständen drängt sich insbesondere auf, wenn Schulden zu bezahlen sind oder die Gefahr der Wertverminderung eines Nachlassgegenstandes droht.



L. Ist der Erbenvertreter befugt bei Nachlassgrundstücken wertvermehrende Investitionen vorzunehmen? Der Erbenvertreter ist verpflichtet, das Nachlassvermögen in seinem ursprünglichen Bestand zu erhalten und nach den Regeln einer ordnungsgemässen Wirtschaft zu verwalten. Dagegen ist der Erbenvertreter nicht befugt, das Nachlassvermögen, beispielsweise unter Verwendung von Barmitteln des Nachlasses, durch wertvermehrende Investitionen in seinem ursprünglichen Bestand und in seiner ursprünglichen Qualität zu verändern. Ein solches Vorgehen wäre auch unter steuerlichen Gesichtspunkten problematisch. Eine Erbengemeinschaft stellt unter dem Aspekt der Grundstückgewinnsteuer eine Übergangsorganisation für die Zeit der Abwicklung des Erbganges dar. Sie hat lediglich vorübergehenden Charakter und bezweckt einzig die Sicherung, Erhaltung und sachentsprechenden Bewirtschaftung des Nachlasses bis zu seiner Auflösung. Wird dieser Abwicklungszweck nicht mehr verfolgt, sondern ein anderer, begründen die Erben aus steuerlicher Sicht eine einfache Gesellschaft und schliessen die Erbteilung für die Zwecke der Grundstückgewinnsteuer ab. Dies hat zur Folge, dass die spätere Auflösung der Erbengemeinschaft durch die Erben bei der Grundstückgewinnsteuer nicht mehr als steueraufschiebende Teilung, sondern als steuerbare Handänderung zu qualifizieren ist, welche die Grundstückgewinnsteuer auslöst. Bereits die Aufnahme einer Hypothek für einen Umbau wird als objektives Kriterium für eine schädliche Zweckänderung gesehen, soweit der Umbau einer Liegenschaft nicht der blossen Beseitigung von Schäden dient, welche schon im Zeitpunkt des Erbganges vorhanden waren.



M. Hat der Erbenvertreter ein Inventar zu erstellen? Ja, der Erbenvertreter ist verpflichtet bei Beginn seiner Tätigkeit ein vollständiges Inventar, welches sämtliche Aktiven und Passiven des Nachlasses umfasst, aufzunehmen. Ausgenommen von dieser Pflicht ist der Spezialerbenvertreter, welcher nur für bestimmte einzelne Handlungen ernannt wurde.



N. Ist der Erbenvertreter verpflichtet über seine Tätigkeit Rechenschaft abzulegen? Ja, der Erbenvertreter ist verpflichtet Rechenschaft abzulegen. Dies beinhaltet eine Auskunfts-,
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Rechenschafts- und Rechnungslegungspflicht



O. Was passiert wenn der Erbenvertreter seine Aufgaben mangelhaft erfüllt? Der Erbenvertreter ist für seine Handlungen unter vielfältigen Aspekten verantwortlich. Insbesondere kann der Erbenvertreter den Erben gegenüber für unsorgfältige Handlungen schadenersatzpflichtig werden. Daneben kann ein Erbenvertreter aufsichts-, straf- oder disziplinarrechtlich zur Verantwortung gezogen werden.



WER IST FRORIEP? Gegründet 1966 in Zürich, ist Froriep eine der führenden Schweizer Wirtschaftsanwaltskanzleien an den Standorten Zürich, Genf, Zug, London und Madrid. Unsere nationale und internationale Klientschaft umfasst sowohl grosse weltweite Unternehmen als auch Privatpersonen. Unsere einzigartige, voll integrierte Struktur spiegelt unseren starken grenzüberschreitenden Fokus wieder. Wir legen besonderen Wert auf Kontinuität in unseren Klientenbeziehungen. Unsere Teams sind auf die individuellen Bedürfnisse unserer Klienten massgeschneidert und bei Bedarf ziehen wir unsere Spezialisten aus den verschiedenen Fachbereichen sowie aus unserem Büronetzwerk bei. Viele unserer Anwälte sind national und international als Spezialisten in Ihrem Fachgebiet anerkannt. Unsere Klienten profitieren von diesem professionellen Wissen und der grossen Diversität an Talenten, Sprachen und Kulturen, welche unsere Anwälte vielseitig und flexibel macht.
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BENEFICIOS HUMANITARIOS - JD Supra 

Las regulaciones de USCIS establecen que cuando el peticionario muere, una I-130 aprobada se cancela automáticamente por
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soliloquios tríbutarios - JD Supra 

1 jul. 2012 - forme con esas resoluciones, acudió ala. Audiencia Nacional que en abril de 2010, previa desestimación de
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Schlichtungsverhandlungen und Mediation: ein Vergleich - JD Supra 

... das Bewusstsein eines gemeinsamen Ziels beeinflusst ihr. Verhalten. Mediation hat weitere Vorteile. Zum Beispiel kÃ¶nnen Streitigkeiten in Abmachungen beigelegt werden, welche Ã¼ber die Aufteilungen von strittigen Punkten hinausgehen und jegliche
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Aufsichtsrecht - JD Supra 

29.11.2012 - zulässigen Fremdkapitalaufnahme von Drittbanken reduzieren würden. Die Vertreter dieser Meinung stützen sich auf den neuen § 224r Abs. 2 KAGB-E, wonach von der Immobilien-Gesellschaft aufgenommene Kredite bei dem Immobilien-Sondervermöge
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negocios asean - JD Supra 

y expansión era necesario una plantación propia de caña de azúcar de acuerdo con las leyes locales. Abierto a una partic
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Untitled - JD Supra 

EL CEDENTE intervenga en la ocasión antedicha, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudie
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12 - JD Supra 

08.10.2013 - waltungs-, Anlageberatungs- oder Depotbeziehungen. Auf diese Vertragsverhältnisse sind stets, zumindest teilweise, auftragsrechtliche Bestimmungen anwendbar (ANDREAS. SCHRÖDER, Erbrechtliche Informationsansprüche oder: die. Geister, die 
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disclaimers - JD Supra 

Ningún tribunal de justicia ha descansado en uno de esos “disclaimers”. En otras palabras, que no han tenido peso legal.
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Untitled - JD Supra 

EN ESPAÑA, ADMITIDO. En torno al debate del doble precio, en España, la Comi- sión Nacional de la Compe- tencia (CNC) ta
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Untitled - JD Supra 

18 oct. 2012 - sición. En efecto, el pasado 10 de juliola denuncia fue publicada en el Boletín Oficial argentino, sien-
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wilburn & masterson - JD Supra 

3 ago. 2011 - Phone (918) 494-0414. Fax (918) 493-3455 alberto.franco@wilburnmasterson. ... office hours. Very truly you
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Forma contractual - JD Supra 

cártel, consorcio, joint venture, pool, asociación en participación, o agrupación de interés económico. Estos unen a emp
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Untitled - JD Supra 

18 nov. 2012 - negativo (...) sino que a él seanuda, in- disolublemente, un mandato de dar (...) cuya suspensión no reún










 


[image: alt]





Alert 2492 - JD Supra 

hace 10 horas - Latham & Watkins operates in South Korea as a Foreign Legal Consultant Office. ... with the Law Offi
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Sociedad Unipersonal - JD Supra 

Se sabe que la denominada “globalización” les ofrece a los países en vía de ... Por tanto la globalización y la existenc
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RESIDUOS PELIGROSOS ~ LEY - JD Supra 

I. Antecedentes. La ley 24.051 (Adla, LII-A, 52) de residuos peligrosos, sancionada en el año 1992, estableció las norma
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attorney-at-law ... - JD Supra 

exÃ©cution de l'arrÃªtÃ© royal nÂ° 38 organisant le statut social des travailleurs indÃ©pendents") .... Wie oben unter B.I. bereits ausgefÃ¼hrt, ist bei der Eintragung in das.
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Kanzlei-IdentitÃ¤t - JD Supra 

in der Region bekannt, sehen aber ..... lei, alle Dokumente zu einer Akte digital vorzuhalten. ... Dabei spielt das digitale Diktat eine entscheidende Rolle. â€žMit den ...
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LA PRUEBA ILÍCITA - JD Supra 

3. La verdad en el proceso penal. 4. Derechos de las víctimas del delito en el plano internacional .... guarantee for th
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cooperativas de vivienda - JD Supra 

vieron en tiempos recientes desvanec- erse el sueño de la ... cooperativas todo este tiempo, se neg- .... contactar nues
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Einmaleins des Trusts - JD Supra 

Trusts entspringen einem jahrtausende alten universellen BedÃ¼rfnis. Stets soll da bei ein VermÃ¶gen vor SchicksalsschlÃ¤gen des. Lebens geschÃ¼tzt und ...
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Kartellschadensersatz Ein Leitfaden fÃ¼r geschÃ¤digte ... - JD Supra 

Schaden nach dem Recht eines Staates liquidieren (â€žLaw ..... As required by New York law, we hereby advise you that prior results do not guarantee a similar ...
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tungsaufsicht (esag) - braucht es ein stif - JD Supra 

02.05.2017 - Februar 2017, 35.). Aus all diesen GrÃ¼nden ist eine materielle Behandlung des Bundesgesetzes Ã¼ber Aufgaben,. Organisation und Finanzierung der EidgenÃ¶ssischen Stiftungsaufsicht (ESAG) und der Schaffung eines Stiftungsaufsichtsgesetzes
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UND HANDELSGERICHTEN IN BELGIEN Verfasser - JD Supra 

VertrÃ¤ge; diese bleiben jedoch gemÃ¤ÃŸ Artikel 70 der Verordnung insoweit ... zuzustellende Vorladung (â€žcitation / dagvaardingâ€œ) oder durch Einreichung einer.
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